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druck	von	der	„grünen	Wiese“	auf	bereits	erschlossene	
und	versiegelte	Innerortslagen	umzulenken.
	 Im	Einzelnen	empfehlen	sich	folgende	Maßnahmen:
♦	 Etablierung	eines	Instrumentariums	analog	zur	„Städ-
tebaulichen	Sanierungsmaßnahme“	(§136	BauGB)	nach	
bundesdeutschem	Vorbild;
♦	 Herausbildung	eines	adäquaten	Planungsinstrumenta-
riums	für	den	„geordneten	Rückbau“	als	neue	Planungs-
aufgabe.

resümee: entwicklung einer gesamtstrategie

Anhand	der	Baulandtreppe	sollte	Verständnis	dafür	ge-
schaffen	werden,	dass	es	unterschiedliche	Reifestadien	des	
Baulandes	gibt,	die	mit	verschiedenen	bodenpolitischen	
Herausforderungen	verbunden	sind,	wobei	aus	syste-
mischen	Gründen	stets	mehrere	Lösungen	für	jede	Heraus-
forderung	existieren.	Darin	ist	die	Antwort	auf	die	Frage	
zu	sehen,	warum	es	mittlerweile	eine	sehr	große	Zahl	an	
Lösungsvorschlägen	gibt	und	immer	neue	hinzukommen.
	 Bisher	wurde	hier	zugunsten	der	Übersichtlichkeit	jeder	
Treppenabsatz	einer	isolierten	Betrachtung	unterzogen.	In	
Wirklichkeit	durchläuft	jedoch	jedes	Grundstück	entwe-

der	als	Option,	wenn	es	Grünland	bleiben	soll,	oder	in	der	
Realität,	wenn	es	bebaut	ist	oder	bebaut	werden	soll,	all	
diese	Stadien.	Daraus	ergibt	sich	die	Begründung	für	die	
Forderung,	dass	es	nicht	genügt,	Einzelmaßnahmen	bezie-
hungslos	nebeneinander	zu	stellen,	sondern	dass	nur	eine	
„zielführende	Gesamtstrategie“	(UBA,	2007)	Fortschritte	
für	den	Bodenschutz	bringen	kann.	So	kann	das	Denkmo-
dell	der	Baulandtreppe	auch	die	Erklärung	dafür	liefern,	
dass	die	einzelnen	bodenpolitischen	Maßnahmen,	die	zu	
der	geforderten	Gesamtstrategie	zusammengefügt	werden	
sollen,	für	jeden	„Treppenabsatz“	zumindest	einen	Lö-
sungsbeitrag	anbieten	sollten.	Wobei	die	wahre	politische	
Herausforderung	dann	darin	besteht,	die	richtige	Balance	
zwischen	den	staatlichen	Eingriffen	und	den	Marktkräften	
zu	wählen,	um	die	angestrebte	drastische	Reduktion	des	
Bodenverbrauchs	auch	tatsächlich	erwirken	zu	können.	
	 Was	hier	als	„ausgewogen“	und	„zielführend“	einzu-
schätzen	ist,	wird	auch	stark	vom	öffentlichen	Bewusstsein	
geprägt,	und	deshalb	darf	der	Einsatz	von	Informations-	
und	Bildungsinstrumenten	bei	der	Effektuierung	des	Bo-
denschutzes	nicht	unterschätzt	werden.	So	wurde	auch	die-
ser	Beitrag	in	der	Hoffnung	verfasst,	einige	Klarstellungen,	
die	diesem	Anliegen	förderlich	sind,	leisten	zu	können.
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Raumordnung 
und Klima
die Bedeutung der raumordnung für 
Klimaschutz und energiewende 

Gernot Stöglehner | Franz Grossauer

Ziel dieses Beitrages ist es, die Rolle der Raumord-

nung für Klimaschutz und Energiewende aufzuzei-

gen. Zunächst wird dargestellt, auf welche Weise 

Bodenschutz und Klimaschutz zusammenwirken. 

An einigen Beispielen wird demonstriert, wie raum-

planerische Festlegungen zur Siedlungs- und Raum-

struktur den Energieverbrauch, die Versorgungs-

möglichkeiten mit erneuerbaren Energieträgern 

und damit den Klimaschutz beeinflussen. Einzelne 

Raumordnungsgesetze könnten bereits heute 

einen rechtlichen Rahmen für künftige Energiever-

sorgungen bieten. Als Resümee bleibt jedoch das 

Faktum zu nennen, dass die theoretischen Potenzi-

ale für Klimaschutz durch Raumordnung vorhanden 

wären, die Praxis bislang aber auf einige Good-

Practice-Beispiele beschränkt bleibt.

Schlüsselwörter: Raumordnung, Klimaschutz, Boden, 

Kohlenstoffkreislauf, Energieversorgung, Siedlungs-

dichte, Flächenbedarf

Das	Konzept	des	ökologischen	Fußabdrucks	lehrt	uns,	
dass	wir	einen	Großteil	unserer	Energieversorgung	
aus	geborgtem	Land	aus	der	Vergangenheit	decken	–	
“borrowed	land	from	the	past”	(Wackernagel/Rees	1997).	
Die	fossilen	Rohstoffe	entstammen	aus	Ökosystemen,	die	
vor	Millionen	von	Jahren	existiert	haben	und	die	sich	die	
Menschheit	in	der	Gegenwart	aneignet.	Fossilen	Kohlen-
stoff	zu	gewinnen	und	zu	verwenden	bringt	jedoch	schwer-
wiegende	Folgen	für	das	Weltklima	mit	sich	(IPCC	2007).	
Eine	Energiewende	ist	nötig,	und	sie	wird	durch	zahlreiche	
internationale	und	nationale	Politiken	auch	eingefordert.	
	 Wenn	im	Rahmen	dieser	Energiewende	neben	Ener-
gieeinsparungen	vor	allem	erneuerbare	Energieträger	
erschlossen	werden,	wird	aus	der	gedachten	fossilen	
Energiefläche	ein	realer	Landnutzungsanspruch	–	sei	es	als	
energetisch	genutzter	Wald,	als	Ackerfläche	für	die	Agro-
treibstoffproduktion	oder	als	Solarkollektor.	Dieser	reale	
Nutzungsanspruch	aber	hat	ganz	reale,	greifbare	Auswir-
kungen	auf	Raum	und	Umwelt	(Stoeglehner/Narodoslaw-
sky	2008).	Die	Energieversorgung	tritt	als	neue,	konkurrie-
rende	Landnutzung	zu	den	bestehenden	Flächennutzungen	
hinzu.	
	 Diese	Flächenkonkurrenz	wird	noch	verschärft	werden,	
wenn	bei	verminderter	Verfügbarkeit	von	fossilen	Roh-
stoffen	auch	Industrierohstoffe	aus	erneuerbaren	Quellen	
zu	erzeugen	sind.	Für	die	Raumordnung	bedeutet	das,	dass	
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ihre	Aufgabe,	menschliche	Nutzungsansprüche	an	den	
Raum	zu	koordinieren,	an	Komplexität	weiter	zunehmen	
wird.	Bodenschutz	wird	an	Bedeutung	gewinnen.
	 Die	Rolle	der	Raumordnung	für	Klimaschutz	und	
Energiewende	ist	in	mehrfacher	Hinsicht	bedeutend:	Ein	
auf	die	Fläche	bezogener,	quantitativer	Bodenschutz	hat	
Auswirkungen	auf	die	Ressourcenbasis	für	erneuerbare	
Energieträger	und	ganz	unmittelbar	auf	den	CO2-Kreis-
lauf.	Durch	Siedlungsstruktur	und	Infrastruktur,	beides	
Kernbereiche	der	Raumordnung,	werden	bedeutsame	
Rahmenbedingungen	für	strukturelle	Energieeinsparung	
abseits	von	technischem	Fortschritt	gesetzt.	Zudem	be-
stimmen	Planungsprozesse	der	Raumordnung	direkt	und	
indirekt	über	die	Nutzbarkeit	des	Raumes	für	die	Energie-
produktion.	Nicht	zuletzt	liefert	die	Raumordnung	einen	
Ordnungsrahmen,	um	künftige	Energieversorgungen	
unter	Einbeziehung	der	Öffentlichkeit	formal	zu	beschlie-
ßen	und	verbindlich	festzulegen.	

Bodenschutz und Klimaschutz

Dass	Bodenschutz	auch	einen	Beitrag	für	den	Klimaschutz	
leistet,	kann	aus	der	Bilanzierung	des	globalen	Koh-
lenstoffkreislaufes	abgeleitet	werden,	wenngleich	hier	
noch	große	Unsicherheiten	bestehen.	Die	in	Abbildung	1	
wiedergegebene	Zusammenstellung	des	globalen	Koh-
lenstoffkreislaufs	nach	Harrison	(2003)	lässt	erkennen,	
dass	der	Boden	etwa	doppelt	soviel	Kohlenstoff	beinhaltet	
wie	die	Atmosphäre,	wenngleich	den	bei	weitem	größten	
Kohlenstoffspeicher	die	Weltmeere	darstellen.	Laut	IPCC-
Daten	beträgt	der	Kohlenstoffgehalt	des	Bodens	etwa	2011	
Gigatonnen	und	jener	der	Vegetation	etwa	466	Gigatonnen	
(IPCC	2000),	wobei	das	Verhältnis	zwischen	Boden	und	
Vegetation	zwischen	den	einzelnen	Biomen	sehr	stark	
schwanken	kann	–	von	1:1	in	den	tropischen	Regenwäldern	
bis	33:1	in	den	gemäßigten	Grasländern.	
	 Unter	stabilen	klimatischen	Bedingungen	und	kon-
stanter	Landnutzung	besteht	im	globalen	Kohlenstoff-
kreislauf	ein	Fließgleichgewicht	zwischen	Atmosphäre,	
terrestrischen	Ökosystemen	und	Ozeanen.	Dieses	dyna-
mische	Gleichgewicht	ist	von	den	jeweiligen	klimatischen	
Bedingungen	abhängig,	sodass	Vegetation	und	Böden	we-
der	Senken	noch	Quellen	für	Kohlenstoffflüsse	darstellen.	
Fließende	Gleichgewichtszustände	können	sich	jedoch	
durch	anthropogene	Eingriffe	sowie	durch	gewandelte
klimatische	Bedingungen	verändern.	Dabei	können	Bedin-
gungen	entstehen,	die	bei	kühlerem	Klima	zu	vermehrter	
CO2-Bindung	im	Boden	und	bei	wärmerem	Klima	zu	ge-
steigertem	CO2-Abbau	aus	dem	Boden	führen.	Durch	die	
Klimaerwärmung	könnten	daher	Böden	der	kühleren	oder	
kälteren	Klimazonen	zu	erheblichen	Kohlenstoffquellen	
werden	(Krapfenbauer/Holtermann	1994).
	 Nicht	nur	die	Größenordnungen	der	Kohlenstoffspei-
cher,	sondern	auch	jene	des	Kohlenstoffaustausches	sind	
für	die	Beurteilung	interessant	(Harrison	2003):	So	werden	
zwischen	Atmosphäre,	Boden	und	Vegetation	pro	Jahr	
etwa	121	Gigatonnen	Kohlenstoff	ausgetauscht,	zwischen	
Atmosphäre	und	Ozeanen	lediglich	etwa	90	Gigatonnen.	
Nur	0,5	Gigatonnen	werden	jährlich	zusätzlich	in	den	Wäl-
dern	gespeichert.	Dem	steht	eine	jährliche	globale	Emissi-
on	von	etwa	7,2	Gigatonnen	Kohlenstoff	gegenüber	(IPCC	
2007).	
	 Wird	die	Verbrennung	fossiler	Rohstoffe	aus	dem	
Gesichtspunkt	des	Kohlenstoffkreislaufes	betrachtet,	so	
führt	diese	zur	Verfrachtung	von	lithosphärisch	gespei-
chertem	Kohlenstoff	in	die	Atmosphäre.	Dies	wäre	nach-
haltig	möglich,	wenn	es	Prozesse	in	der	Natur	gäbe,	die	
den	Kohlenstoff	–	eventuell	über	mehrere	Stufen	–	wieder	
in	die	Lithoshpäre	zurückspeisen	könnten.	Ein	derartiger	
Prozess	ist	durch	die	Sedimentation	von	Kohlenstoff	in	
den	Meeresböden	gegeben	(Stöglehner/Narodoslawsky	

2007).	Die	dort	jährlich	gespeicherte	Kohlenstoff-Menge	
wird	mit	0,2	Gigatonnen	angegeben	(Harrison	2003),	
sodass	der	natürliche	Prozess	der	Kohlenstoffabsorption	
durch	die	Verbrennung	fossiler	Rohstoffe	um	etwa	einen	
Faktor	36	überbeansprucht	wird.	Inwieweit	der	Boden	
dazu	geeignet	ist,	Kohlenstoff	durch	unterschiedliche	
Formen	der	Landbewirtschaftung	langfristig	zu	binden,	
ist	derzeit	noch	weitgehend	unbekannt,	wäre	aber	zur	
Wahrung	des	Vorsorgeprinzips	und	künftiger	Handlungs-
spielräume	zum	Klimaschutz	jedenfalls	in	Planungsüber-
legungen	der	Raumordnung	zu	intergrieren.	Klar	ersicht-
lich	wird	jedenfalls,	dass	raumplanerische	Strategien	zum	
Bodenschutz	auch	aus	Klimaschutzperspektive	notwendig	
sind	(Weber	et	al.	2008).

raumordnung und Klimaschutz

Dass	in	der	Raumordnung	wesentliche	direkte	und	indi-
rekte	Weichen	für	den	Energieverbrauch,	für	künftig	mög-
liche	Energieversorgungen	und	die	damit	einhergehenden	
Treibhausgasemissionen	gestellt	werden,	ist	hinlänglich	
bekannt.	Das	Spektrum,	in	dem	raumplanerische	Festle-
gungen	wirksam	werden,	ist	entsprechend	weit.	Zunächst	
einmal	ist	festzustellen,	dass	in	Österreich	etwa	90	Pro-
zent	der	Treibhausgasemissionen	von	zirka	93,3	Millio-
nen	Tonnen	CO2-Äquivalenten	dem	Siedlungswesen,	der	
zugehörigen	Infrastruktur	sowie	den	darin	stattfindenden	
Nutzungen	zuzuordnen	sind	(UBA	2007).	Industrie	und	
Verkehr	liegen	in	etwa	gleich	auf	bei	je	zirka	26	Prozent.	
Der	Anteil	des	Verkehrs	hat	sich	zwischen	1990	und	2005	
beinahe	verdoppelt,	aber	auch	die	Industrie	(+10	%)	und	
die	Energiegewinnung	(+17	%)	tragen	wesentlich	zu	den	
Steigerungen	bei	(UBA	2007),	während	bei	Raumwärme	
und	Kleinverbrauchern	durch	Energiesparen,	Wärmedäm-
mung,	Effizienzsteigerungen	und	erneuerbare	Energien	
eine	Verminderung	der	Treibhausgasemissionen	um	
ungefähr	6	Prozent	erzielt	werden	konnte	–	und	dies	trotz	
gegenläufiger	Trends	wie	jenem	zu	mehr	und	größeren	
Wohneinheiten	und	gestiegenen	Komfortansprüchen	an	
Wasserverbrauch	und	Raumtemperatur	(UBA	2008).
	 Die	Siedlungsstruktur	beeinflusst	den	Energiever-
brauch	zunächst	einmal	über	die	Siedlungsdichte	und	die	
Möglichkeit,	durch	die	Gebäudeanordnung	passive	Son-
nenenergienutzung	zu	betreiben.	So	sind	etwa	die	Heiz-
kosten	pro	Quadratmeter	Wohnfläche	bei	einem	Reihen-
haus	um	etwa	35	Prozent	und	bei	einem	Geschoßwohnbau	
um	zirka	50	Prozent	geringer	als	bei	einem	frei	stehenden	
Einfamilienhaus.	Ein	weiterer	und	ganz	wesentlicher	
Punkt	ist	die	räumliche	Verteilung	von	Wohnen,	Arbeiten,	

sozialer	Infrastruktur	und	Versorgung:	Eine	sinnvolle	
Anordnung	dieser	Bereiche	kann	motorisierten	Individu-
alverkehr	vermeiden	und	damit	zur	Energieeinsparung	
im	Verkehrssektor	beitragen	(Dallhammer	2008).	So	hat	
der	VCÖ	errechnet,	dass	ein	durchschnittlicher	Haus-
halt	in	einem	Standardhaus	ohne	Auto	weniger	Energie	
verbraucht	als	ein	Haushalt	im	Energiesparhaus	mit	Auto	
(VCÖ	2006).	In	dieser	Hinsicht	hätte	die	Raumordnung	
durch	die	Herstellung	von	Dichte	und	Multifunktionalität	
ein	großes	theoretisches	Potenzial	zur	Energieeinsparung	
und	Treibhausgasreduktion,	das	in	der	Praxis	jedoch	kaum	
effizient	umgesetzt	wird	(Steininger	2008).	
	 Wird	die	Versorgung	von	Siedlungen	mit	erneuerbaren	
Energieträgern	betrachtet,	bestimmt	die	Raumordnung	
auch	hier	ganz	wesentlich	die	Rahmenbedingungen,	etwa	
bei	der	bodenverbrauchsneutralen	Nutzbarkeit	von	Solar-
thermie	und	Photovoltaik	durch	das	Anbieten	von	dafür	
geeigneten	Dachflächen.	Was	leitungsgebundene	erneu-
erbare	Energieformen	–	wie	Fern-	und	Nahwärmeversor-
gungen	–	anbelangt,	so	sind	diese	ganz	wesentlich	an	eine	
bestimmte	Mindestsiedlungsdichte	gebunden.	
	 Gerade	in	dem	so	zentralen	Bereich	der	Siedlungs-
dichte	und	-konzentration	aber	weisen	die	Trends	in	eine	
Richtung,	die	dem	Klimaschutz	klar	entgegengesetzt	ist.	
So	steigt	der	Pro-Kopf-Verbrauch	von	Boden	für	Sied-
lungszwecke	in	Österreich	seit	Jahrzehnten	ungebrochen	
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This paper aims to demonstrate the role of regional 

planning for climate change mitigation and energy turn. 

Soil and climate protection go together. Spatial plan-

ning targets concerning settlements and spatial struc-
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(1) Globale Kohlenstoffspeicher 
in Gigatonnen Kohlenstoff
Der weitaus größte Teil des irdischen Kohlenstoffs 
(ungefähr 46.910 Gigatonnen) ist in den Ozeanen 
gespeichert. In dieser Darstellung wurden dem 
Meerwasser die Kohlenstoffmengen von Meeres-
sedimenten und -lebewesen hinzugerechnet – sie 
sind vergleichsweise gering:
Ozeane                             ~ 39.820 GtC
Meeressedimente          ~ 150 GtC
Meereslebewesen           ~ 3 GtC
Einigermaßen große Mengen an Kohlenstoff sind 
in fossilen Lagerstätten gebunden. Auch Böden 
enthalten viel davon – mehr als Atmosphäre und 
Vegetation zusammen: 
fossile Lagerstätten    ~ 4.000 GtC
Böden     ~ 1.580 GtC
Atmosphäre      ~ 750 GtC
Vegetation        ~ 610 GtC
Quelle: Harrison 2003



140

Wissenschaft & Umwelt

Interdisziplinär 12 |  2009

141

Gernot Stöglehner | Franz Grossauer

Raumordnung und Klima

an,	und	zwar	von	etwa	200	Quadratmetern	im	Jahr	1950	
auf	400	Quadratmeter	im	Jahr	1994	und	weiter	auf	563	
Quadratmeter	im	Jahr	2005.	Durch	die	Forcierung	flächen-
intensiver	Bebauungsformen	vermindert	sich	die	Sied-
lungsdichte.	Im	Wohnbau	fördert	die	Wohnbauförderung	
etlicher	Bundesländer	diesen	–	nicht	nur	aus	Klimaschutz-
perspektive	–	negativen	Trend,	da	Lage-	und	Dichtekrite-
rien	nicht	oder	nur	in	geringem	Ausmaß	Eingang	in	die	
Feststellung	der	Förderwürdigkeit	finden	(Seiß	2008).	
Diese	Tatsache	zeigt,	dass	Boden-	als	Klimaschutz	in	der	
Raumordnung	bis	dato	kaum	beachtet	wurde.	
	 Zur	Verdünnung	gesellt	sich	die	Zerstreuung:	Die	
sogenannte	„Zersiedelung“	wirkt	dem	Klimaschutz	
ebenfalls	entgegen,	weil	sie	geringe	Siedlungsdichten	
und	weite	Wege	bedingt	und	zudem	die	Errichtung	von	
erneuerbaren	Energieanlagen	behindert.	Geringe	Sied-
lungsdichten	machen	leitungsgebundene	Anlagen	unwirt-
schaftlich,	Abstandsregelungen	zwischen	Wohngebäuden	
und	Energieerzeugungsanlagen	erschweren	den	Ausbau	
erneuerbarer	Energie,	wie	am	Beispiel	von	Windkraftan-
lagen	demonstriert	werden	kann.	So	besteht	eine	we-
sentliche	Herausforderung	für	potenzielle	Betreiber	und	
Betreiberinnen	von	Windkraftanlagen	darin,	windreiche	
Standorte	zu	finden,	die	durch	Zersiedelung	unbeein-
trächtigt	sind,	auf	denen	also	raumordnerische	Vorgaben	
die	Errichtung	von	technisch	und	ökonomisch	geeigneten	
Projekten	erlauben.
	 Zusammenfassend	lässt	sich	feststellen,	dass	die	
Raumordnung	ein	großes	Potenzial	zur	Unterstützung	
von	Klimaschutz	und	Energiewende	entfalten	könnte.	In	
der	Praxis	bleibt	sie	jedoch	nicht	nur	weitgehend	wir-
kungslos,	sondern	wirkt	diesen	Zielen	häufig	entgegen.	
Erläuterungsberichte	zu	örtlichen	Raumplänen	und	die	
allenfalls	dazugehörigen	Umweltberichte	zeigen	jeden-
falls,	dass	derzeit	das	aktive	Aufgreifen	von	Klimaschutz	
und	Energiewende	in	der	Raumordnung	auf	Best	Practice	
beschränkt	bleibt	und	noch	nicht	in	die	raumplanerische	
Routine	Eingang	gefunden	hat.	Dabei	wären	die	recht-
lichen	Voraussetzungen	im	Rahmen	der	Raumordnung	in	
einigen	Bundesländern	durchaus	günstig,	wie	im	nächsten	
Abschnitt	gezeigt	wird.

energieplanung im Wege der raumordnung

Entwicklungen	im	Energiewesen	finden	häufig	mehr	oder	
weniger	zufällig	statt,	indem	Projekte	zur	Energieerzeu-
gung	verwirklicht	oder	Förderungen	für	die	Energiepro-
duktion	und	für	Energieeinsparungen	vergeben	werden.	
Eine	strategische	Planung	wird	zwar	in	den	Energiekon-
zepten	der	letzten	Jahre	betrieben,	die	aber	meist	rechtlich	
nicht	verbindlich	sind	(Stöglehner	2006).	Ein	Beispiel	ist	
die	mit	dem	Klimaschutzprogramm	(klima:aktiv)	abge-
stimmte	Strategie	der	österreichischen	Energiepolitik	auf	
Bundesebene,	wie	sie	im	Energiebericht	2003	der	Bundes-
regierung	dokumentiert	ist	(BMWA	2005).	

	 Auf	Landesebene	sind	Energiekonzepte	(z.B.	Ober-
österreich,	Vorarlberg),	Energieleitbilder	(Salzburg)	oder	
Energiepläne	(Steiermark)	anzutreffen,	welche	die	The-
menfelder	Energieeffizienz,	Energiesparen	und	erneuer-
bare	Energieträger	einschließen.	Diese	Energiekonzepte	
wirken	durch	Selbstbindung,	können	aber	dennoch	große	
Tragweite	entfalten.	So	wurde	in	Oberösterreich	zur	
Umsetzung	des	Energiekonzeptes	das	Luftreinhalte-	und	
Energietechnikgesetz	2003	beschlossen	(Dell	2005),	das	
unter	anderem	auch	eine	Anschlusspflicht	für	Neubauten	
von	öffentlichen	Gebäuden	oder	Wohngebäuden	mit	mehr	
als	drei	Wohneinheiten	an	gemeindeeigene	zentrale	Wär-
meversorgungsanlagen	beinhaltet.	In	den	Gemeinden	und	
Regionen	sind	kommunale	und	regionale	Energiekonzepte	
anzutreffen,	deren	Ausarbeitung	durch	entsprechende	
Leitfäden	unterstützt	wird.1

	 Einige	Bundesländer	räumen	der	Raumordnung	je-
doch	die	Möglichkeit	ein,	verbindliche	Festlegungen	zur	
Energieversorgung	zu	treffen	(Stöglehner	2006).	So	gibt	
es	in	der	Steiermark	ein	Entwicklungsprogramm	für	die	
Rohstoff-	und	Energieversorgung,	in	dem	Grundsätze	und	
Ziele	der	Energiepolitik	samt	zugehöriger	Maßnahmen	
dargestellt	sind.	Zu	den	Maßnahmen	gehört	auch,	kom-
munale	und	regionale	Energiepläne	zu	erstellen,	die	in	die	
Orts-	und	Regionalplanung	einzubeziehen	sind.	Ebenfalls	
in	der	Steiermark	haben	die	regionalen	Entwicklungs-
programme	auch	Aussagen	über	die	Energiewirtschaft	zu	
enthalten,	wie	im	derzeit	rechtsgültigen	regionalen	Ent-
wicklungsprogramm	für	die	Planungsregion	Fürstenfeld:	
Hier	sind	Ziele	festgelegt	wie	Energieeinsparung,	Nutzung	
innerregionaler	erneuerbarer	Energieträger,	Ausbau	der	
Fernwärmeversorgung	auf	Geothermiebasis.	Aus	Sicht	des	
Klimaschutzes	und	der	Energiewende	diskussionswürdig	
ist	die	Maßnahme,	dass	bis	zur	Schaffung	dieser	Geother-
mie-Fernwärmeversorgung	verstärkt	fossile	Energie	zu	
nutzen	sei.	
	 Auf	kommunaler	Ebene	wird	das	Energiethema	in	der	
Steiermark	zumindest	auf	Ebene	des	örtlichen	Entwick-
lungskonzeptes	(ÖEK)	direkt	angesprochen.	Das	ÖEK	hat	
Aussagen	über	die	Energiewirtschaft	zu	enthalten,	und	
es	können	für	einzelne	Bereiche	Sachbereichskonzepte	
wie	kommunale	Energiekonzepte	erlassen	werden.	Die	
Erstellung	kommunaler	Energiekonzepte	im	Rahmen	des	
ÖEK	wird	verpflichtend,	wenn	diese	Gemeinde	in	einem	
Vorranggebiet	zur	lufthygienischen	Sanierung	liegt,	und	
hat	mindestens	Aussagen	über	Fernwärmeversorgungen	
in	einem	Fernwärmeausbauplan	zu	enthalten	(§	21	Stmk.	
ROG).
	 In	anderen	Bundesländern	braucht	es	teilweise	etwas	
mehr	Fantasie	als	in	der	Steiermark,	um	die	raumplane-
rischen	Instrumente	zur	Umsetzung	energieplanerischer	
Ziele	anzuwenden.	So	hat	in	Oberösterreich	das	Bauland-
konzept	als	Teil	des	örtlichen	Entwicklungskonzepts	unter	
anderem	auch	Aussagen	zur	technischen	und	sozialen	
Infrastruktur	sowie	zu	einem	wirksamen	Umweltschutz	
zu	enthalten	(§18	Oö.ROG).	

	 Die	Stadtgemeinde	Freistadt	interpretierte	bei	der	
Erstellung	ihres	örtlichen	Entwicklungskonzepts	im	
Jahre	20002	diese	Regelungen	dahingehend,	dass	sie	dem	
bestehenden	Biomasse-Fernheizwerk	einer	bäuerlichen	
Genossenschaft	einen	Fernwärmeversorgungsbereich	
einschließlich	Anschlusszwang	für	neu	zu	errichtende	
mehrgeschossige	Wohnbauten	verordnete.	In	einer	privat-
wirtschaftlichen	Vereinbarung	zwischen	der	bäuerlichen	
Genossenschaft	und	dem	regionalen	Gasversorgungs-
unternehmen	wurde	festgelegt,	dass	die	Gasversorgung	
im	Fernwärmeversorgungsbereich	nicht	ausgebaut	und	
umgekehrt	das	Heizungsnetz	der	Fernwärme	nicht	über	
das	Versorgungsgebiet	hinaus	ausgedehnt	wird.	
	 Darüber	hinaus	siedelte	man	in	Freistadt	seit	dem	
Jahr	2000	den	überwiegenden	Teil	an	verdichteten	Wohn-
formen	im	Fernwärmeversorgungsgebiet	oder	im	unmit-
telbaren	Anschluss	daran	an	und	initiierte	dort	auch	Initi-
ativen	zu	einer	flächensparenden	Siedlungsentwicklung.
	 An	diesem	Beispiel	wird	ersichtlich,	dass	die	Bearbei-
tung	von	(kommunalen)	Energieversorgungen	im	Wege	
der	Raumordnung	sinnvoll	ist.	In	der	(örtlichen)	Raum-
planung	können	die	oben	angesprochenen	Verflechtungen	
von	Bodenschutz,	Siedlungsstruktur,	Siedlungsdichte,	
Multifunktionalität,	Verkehrsvermeidung	in	integrie-
render	Sichtweise	bearbeitet	werden.	Zielvorstellungen	
für	Energieeinsparungen	und	die	Versorgung	mit	erneu-
erbarer	Energie	können	auf	den	konkreten	Ort	bezogen	
sowohl	mittel-	als	auch	langfristig	entwickelt	werden.	
Und	nicht	zuletzt	können	die	geplanten	Maßnahmen	–	ein	
nicht	unerheblicher	Punkt	–	rechtsverbindlich	dargestellt	
und	damit	auch	mit	hoher	Wahrscheinlichkeit	verwirk-
licht	werden.	

resümee

Raumordnerische	Entscheidungen	haben	großen	Einfluss	
auf	den	Energiebedarf	–	Raumheizung,	Warmwasser	
und	Verkehr	–	und	die	Versorgbarkeit	von	Siedlungen	mit	
erneuerbaren	Energieträgern.	Die	Planung	und	Errichtung	
von	Anlagen	zur	Energiegewinnung	aus	erneuerbaren	
Energieträgern	wird	direkt	oder	indirekt	begünstigt	oder	
behindert.	Raumordnung	kann,	wie	am	steiermärkischen	
und	am	oberösterreichischen	Beispiel	klar	wird,	einen	
Ordnungsrahmen	für	wirksamen	Klimaschutz	bieten,	in	
dem	die	Koordination	von	räumlicher	Entwicklung	und	
Energieversorgung	rechtsverbindlich	vorangetrieben	
werden	kann.	
	 Raumordnung	entfaltet	ihre	Bedeutung	für	Kli-
maschutz	und	Energiewende	in	vielen	Aspekten	und	
Bereichen.	Bodenschutz	ist	ganz	grundsätzlich	eine	
bedeutende	Strategie	des	Klimaschutzes,	nicht	zuletzt	
um	die	Resilienz	von	Lebensraum	und	Gesellschaft	unter	
Klimawandelbedingungen	zu	verbessern.	Die	lang	gepre-
digten	raumordnerischen	Ziele	von	sparsamer	Flächenin-
anspruchnahme	und	quantitativem	sowie	qualitativem	
Bodenschutz	erhalten	angesichts	der	Herausforderung	
Klimaschutz	zusätzliche	Aktualität.
	 Dennoch	wird	das	zweifellos	hohe	theoretische	
Potenzial,	das	die	Raumordnung	im	Spannungsfeld	von	
räumlicher	Entwicklung,	Bodenschutz,	Klimaschutz	und	
Energiewende	für	eine	zukunftsfähige	und	nachhaltige	
Entwicklung	aufweist,	überwiegend	nur	in	Good-Practice-
Fällen	umgesetzt.	Die	aktuellen	räumlichen	Trends	wirken	
in	die	Gegenrichtung.	Nicht	nur	unter	Klimaschutzge-
sichtspunkten	ist	es	höchst	an	der	Zeit,	Bodenschutz,	
Zersiedelungsabwehr,	verdichtete	Wohn-	und	Bebau-
ungsformen,	Multifunktionalität	und	kurze	Wege	zur	
Verkehrsvermeidung	sowie	kommunale	und	regionale	
Energiestrategien	als	Routine	der	Raumordnung	auf	allen	
Planungsebenen	umzusetzen.	
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Auszüge aus einer Debatte

Bodenschutzrichtlinie der EU

die Bodenschutzrichtlinie der eu, das 
„Bürokratiemonster“? eine sammlung von auszügen

der entwurfstext (2006)

In	ihrer	Mitteilung	„Hin	zu	einer	
spezifischen	Bodenschutzstrategie“	
(KOM(2002)	179	endg.)	aus	dem	Jahr	
2002	hat	die	Kommission	die	acht	
Hauptgefahren	für	die	Böden	in	der	
EU	benannt:	Erosion,	Verluste	orga-
nischer	Substanzen,	Verunreinigung,	
Versalzung,	Verdichtung,	Rückgang	
der	biologischen	Vielfalt	im	Boden,	
Versiegelung,	Erdrutsche	und	Über-
schwemmungen.	|
	 Ab	Februar	2003	führte	die	Kom-
mission	eine	offene	Konsultation	der	
Beteiligten	durch	und	schuf	eine	sehr	
breite	Plattform	mit	mehr	als	400	
Mitgliedern,	die	sich	auf	fünf	Arbeits-
gruppen	und	ein	Beratungsgremium	
mit	Lenkungsfunktion	aufteilten.	Im	
Juni	2004	schlossen	die	Arbeitsgrup-
pen	ihre	umfassenden	Berichte	ab,	
die	Daten	zum	Zustand	der	Böden	in	
Europa,	den	Belastungen,	den	Deter-
minanten	für	die	Verschlechterung	
der	Bodenqualität	und	eine	Reihe	von	
Empfehlungen	an	die	Kommission	für	
die	Entwicklung	einer	Bodenschutz-
politik	auf	Gemeinschaftsebene	
enthielten.
	 Im	November	2004	richteten	der	
niederländische	Ratsvorsitz	und	
die	Kommission	eine	Konferenz	
aus,	auf	der	die	Mitgliedstaaten	und	
Teilnehmer	des	Konsultationspro-
zesses	zusammenkamen,	die	ein	
Rahmenkonzept	auf	der	Grundlage	
von	Maßnahmen	der	Gemeinschaft	
nachdrücklich	befürworteten.	
	 Die	Kommission	führte	per	In-
ternet	eine	achtwöchige	öffentliche	
Konsultation	über	mögliche	in	die	
spezifische	Bodenschutzstrategie	

aufzunehmende	Aspekte	durch.	Auf	
diese	Konsultation	gingen	Antwor-
ten	von	1	206	Bürgern,	377	Boden-
schutzsachverständigen	und	287	
Einrichtungen	aus	25	Ländern	ein.	|	
Die	europäischen	Bürger	sowie	die	
Bodenschutzsachverständigen	und	
die	Einrichtungen	äußerten	mehr-
heitlich,	dass	die	Vermeidung	und	
Verminderung	der	Verschlechterung	
der	Böden	in	Europa	wichtig	oder	
sehr	wichtig	sei,	und	befürworteten	
Rahmenmaßnahmen	auf	Gemein-
schaftsebene	sowie	konkrete	Maß-
nahmen	auf	nationaler	oder	lokaler	
Ebene.	|
	 Die	meisten	Empfehlungen	der	
Arbeitsgruppen	sowie	bei	der	Inter-
net-Konsultation	geäußerte	Bedenken	
sind	berücksichtigt	worden.	Dem	viel	
geäußerten	Ruf	nach	verbindlichen	
Einschränkungen	im	Bereich	der	
städtebaulichen	und	touristischen	
Entwicklung	wurde	nicht	entspro-
chen,	da	die	Gemeinschaft	in	Flä-
chennutzungsfragen	nur	begrenzte	
Zuständigkeiten	besitzt.	

einholung und nutzung von 
expertenwissen

Der	Vorschlag	beruht	auf	den	besten	
verfügbaren	wissenschaftlichen	und	
technischen	Erkenntnissen.	Dieses	
Fachwissen	wurde	durch	die	äußerst	
umfangreiche	Konsultation	der	
Beteiligten	sowie	die	Vergabe	zweier	
unabhängiger	Studien	zur	Bewertung	
der	sozioökonomischen	und	ökolo-
gischen	Folgen	einer	Verschlechte-
rung	der	Bodenqualität	sowie	der	öko-
logischen	und	sozioökonomischen	

Auswirkungen	der	vorgeschlagenen	
Maßnahmen	zusammengetragen.	|
	 Die	Konsultation	erstreckte	sich	
auf	nationale,	regionale	und	lokale	
Verwaltungen,	Industrieverbände,	Be-
rufsverbände,	Umweltschutzorgani-
sationen,	Verbraucherverbände,	Insti-
tute	für	Forschung	und	Wissenschaft,	
die	Europäische	Umweltagentur,	die	
Gemeinsame	Forschungsstelle	und	
andere	Kommissionsdienststellen,	
Gewerkschaften,	Bauernverbände,	
Grundbesitzerverbände	sowie	zahl-
reiche	andere	Verbände	mit	Interesse	
für	Bodenfragen	und	gesamteuropä-
ischer	Abdeckung.	
	 Es	wurde	auf	das	Bestehen	poten-
ziell	ernster	Gefahren	mit	irrever-
siblen	Folgen	hingewiesen.	Das	Beste-
hen	derartiger	Gefahren	wurde	nicht	
bestritten.	Es	bestand	Einvernehmen	
darüber,	dass	der	Boden	im	gleichen	
Maße	zu	schützen	ist	wie	andere	
Umweltmedien	wie	Luft	oder	Wasser,	
da	die	Funktionen	des	Bodens	für	
den	Menschen	und	die	Ökosysteme	
überlebenswichtig	sind.	Immer	wie-
der	wurde	betont,	dass	aufgrund	der	
enormen	Variabilität	der	Böden	in	den	
verschiedenen	Teilen	Europas	eine	
Bodenschutzpolitik	der	Gemeinschaft	
nicht	auf	einem	allumfassenden	
Einheitskonzept	aufbauen	könne.	Die	
meisten	Meinungsäußerungen	spra-
chen	sich	für	ein	flexibles	System	aus,	
mit	dem	es	möglich	wäre,	die	lokalen	
Besonderheiten	von	Boden	und	Flä-
chennutzung	zu	berücksichtigen.	Es	
bestand	somit	weit	gehend	Konsens	
darüber,	dass	auf	europäischer	Ebene	
ein	Rahmen	zu	schaffen	sei,	in	dem	
gemeinsame	Ziele	und	Grundsätze	
festgelegt	würden,	während	die	Fest-


